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XVIII. Von dem Erſatz der Forderungen der

Eheleute .

167 . Die Forderung eines Ehegatten an die Ge —

meinſchaft wird aus dem Gemeinſchaftsvermögen ergänzt⸗ 1470

Haben beide Ehegatten Forderungen an die Ge —

meinſchaft zu machen , ſo geht bei der gegenſeitigen Zu⸗
rücknahme die Frau dem Manne vor . 1471

188 . Der Erſatz geſchieht zuerſt aus der Baar⸗

ſchaft , dann aus den Fahrniſſen und hülfsweiſe aus den

Gemeinſchaftsliegenſchaften , wobei der Frau und ihren 1471

Erben unter den Liegenſchaften die Wahl zuſteht . 4

Reicht das Gemeinſchaftsvermögen nicht hin , um die

Frau oder ihre Erben mit ihrer Beibringensforderung zu

befriedigen , ſo kann ſie den Erſatz ihrer Forderung auf 1472
das eigene Vermögen des Mannes richten .

XIX . Von der Theilung des Gemeinſchaftsver —
moͤgens.

189 . Hat die Frau die Gemeinſchaft angenommen , 1467

und es hat ſich eine Aktivgemeinſchaft herausgeſtellt , ſo

wird jedem Ehegatten die Hälfte davon zugetheilt , ſo

wie bei der Theilung des Gemeinſchaftsvermögens ſelbſt , 1474

an jeder Gattung von Gegenſtänden , und an der auf

Rechnung des gemeinſchaftlichen Vermögens geſchehenen 1439

Ausſtattung jedem Ehegatten die Hälfte zugewieſen wird ,

wenn nicht durch einen Ges en ein Anderes be⸗

ktinnn iſt.
190. Iſt ein Ehegatte in die Gemeinſchaft ſchuldig ,

ſo nimmt der Andere aus der vorhandenen Baarſchaßt

Schuſfer ' s Vermd gensbeſchreibung . 5
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